
 
 
 

Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Wahl des Integrationsrates der Stadt Lüdenscheid  

am 14. September 2025 

 
 
Nachdem der Wahlausschuss der Stadt Lüdenscheid in seiner Sitzung am 17.09.2025 das Ergebnis der 
Integrationsratswahl der Stadt Lüdenscheid festgestellt hat, wird dieses gemäß § 10 Absatz 2 der 
Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Lüdenscheid hiermit wie 
folgt bekanntgegeben: 
 

Wahlberechtigte 25.743 

Wähler/innen   4.476 

Ungültige Stimmen     335 

Gültige Stimmen   4.141 

 
Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die Wählergruppen und Einzelbewerber wie folgt:  
 

Wählergruppe,  
Einzelbewerber 

Zahl der Stimmen 

absolut v. H. 

Internationale Liste der SPD 2.527 61,02 

CDU – Internationale Liste 1.614 38,98 

Insgesamt 4.141 100,00 

 
Folgende Bewerberinnen und Bewerber wurden gewählt: 
 

Wählergruppe Bewerber/in Geburtsjahr PLZ, Wohnort, E-Mail 

Internationale Liste 
der SPD 

Georgiadou, Kalliopi 1975 58511 Lüdenscheid 
kgeorgiadou@gmail.com 

Internationale Liste 
der SPD 

Koç, Barış 1982 58511 Lüdenscheid 
baris.koc@hotmail.de 

Internationale Liste 
der SPD 

Ferber, Fabiola 1989 58511 Lüdenscheid 
fabiola.ferber@web.de 

Internationale Liste 
der SPD 

Fourka, Jamal 1972 58511 Lüdenscheid 
autoprofi@live.de 

CDU-Internationale 
Liste 

Erdogan, Gülpasa 1965 58511 Lüdenscheid 
guelpasa@web.de 

CDU-Internationale 
Liste 

Demirtzoglou, 
Gesthimani 

1961 58509 Lüdenscheid 
demi_gesthimani@hotmail.com 

 
 

Gemäß § 11 der Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt 
Lüdenscheid in Verbindung mit § 39 des Kommunalwahlgesetzes NRW können gegen die Gültigkeit der 
Wahl  
- jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
- die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 24.10.2025 einschließlich, 

Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Absatz 1 
Buchstaben a) bis c) des Kommunalwahlgesetzes NRW für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei 
dem Wahlleiter einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Lüdenscheid, den 19.09.2025 
 
Der Wahlleiter 
Fabian Kesseler 
 
 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/

